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Vorgezogener 
Redaktionsschluss
Sehr geehrte Autoren,
aufgrund des kommenden Feiertages wird 
folgender Redaktionsschluss vorgezogen:
Veröffentlichung: 01.04.2021
Redaktionsschluss: 25.03.2021, 23:00 Uhr
Wir bitten um Beachtung 
und wünschen Ihnen schöne Feiertage.
Der Verlag

Was ist bei einem Sterbefall zu tun?  
Ereignet sich ein Sterbefall, haben die Angehörigen eine Reihe 
von Formalitäten zu erledigen. 
Deshalb möchten wir Ihnen an dieser Stelle einige Informati-
onen geben, die die wichtigsten Dinge enthalten: 
1.  Ereignet sich der Sterbefall zu Hause, ist zunächst ein Arzt 

zu verständigen (Hausarzt) oder in der Nacht der Bereit-

schaftsdienst unter Tel. 116 117 anzurufen. Dieser nimmt 
die Leichenschau vor und händigt den Angehörigen die 
Todesbescheinigung aus, die zur Beurkundung des Ster-
befalls beim Standesamt benötigt wird. 

2. Bestatter verständigen. 
3.  Mit der Todesbescheinigung geht der Angehörige, ggf. auch 

das Bestattungsunternehmen, innerhalb von 3 Tagen zum 
zuständigen Standesamt (Wolpertshausen, Frau Schuller, 
Tel. 07904/9799-21). Ereignet sich der Sterbefall am Wo-
chenende oder an einem Feiertag, ist das Standesamt am 
darauf folgenden Werktag aufzusuchen. Hier werden auch 
die erforderlichen Sterbeurkunden ausgestellt. 

 Folgendes wird zur Beurkundung benötigt: 
 - Todesbescheinigung 
 -  Nachweis über den letzten auswärtigen Wohnsitz (Mel-

debescheinigung) 
 -  Verstorbene Person war verheiratet: beglaubigter Auszug 

aus dem Eheregister oder Eheurkunde 
 - Verstorbene Person war nicht verheiratet: Geburtsurkunde 
 -  Verstorbene Person war geschieden: Eheurkunde der 

letzten Ehe mit Auflösungsvermerk, Scheidungsurteil 
 -  Verstorbene Person war verwitwet: Eheurkunde der letz-

ten Ehe, Sterbeurkunde des Ehegatten 
4.  Bei Sterbefällen im Krankenhaus oder in einem Heim ist 

die Einrichtung verpflichtet, den Sterbefall schriftlich beim 
Standesamt anzuzeigen. Ist der Todesfall in einem aus-
wärtigen Krankenhaus oder Heim eingetreten, haben die 
Angehörigen beim dortigen Standesamt die notwendigen 
Unterlagen (siehe Punkt 3) zur Beurkundung vorzulegen. 

5.  Zunächst ist dann der Beerdigungstermin mit der Ge-
meinde (Friedhofsamt und Bauhof) und anschließend dem 

Rathaus - Öffnungszeiten  

Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
zusätzlich: 
Montag: 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Mittwoch: 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

So finden Sie Ihren zuständigen Rathaus-Mitarbeiter 

Zentrale Tel. 9799-0  gemeinde@wolpertshausen.de 

Bürgermeister 
Jürgen Silberzahn Tel. 9799-0 Zi. 1.03 juergen.silberzahn@wolpertshausen.de 

Vorzimmer des Bürgermeisters, Bauamt, Amtsblatt, Hallenverwaltung, Veranstaltungskalender 
Melina Schiele  Tel. 9799-12 Zi. 1.02 melina.schiele@wolpertshausen.de 

Leitung Hauptamt, Geschäftsstelle Gemeinderat, Kindergarten, Schule  
Amelie Kurz  Tel. 9799-20 Zi. 1.05 amelie.kurz@wolpertshausen.de 

Einwohnermeldeamt, Standesamt, Gewerbeamt, Bürgerservice
Nadine Schuller Tel. 9799-21 Zi. 1.01 nadine.schuller@wolpertshausen.de 

Hauptamt, Technische Sachbearbeitung
Matthias Bühler Tel. 9799-22 Zi. 1.06 matthias.buehler@wolpertshausen.de 

Fachbedienstete für das Finanzwesen, Steueramt, Feuerwehr 
Katharina Wackler Tel. 9799-25 Zi. 2.02 katharina.wackler@wolpertshausen.de 

Gemeindekasse, Finanzwesen 
Miriam Krieger Tel. 9799-26 Zi. 2.04 miriam.krieger@wolpertshausen.de 

Wasserversorgung, Friedhofsverwaltung, Steueramt 
Susanne Kronmüller Tel. 9799-27 Zi. 2.03 susanne.kronmueller@wolpertshausen.de 

Finanzwesen, Steueramt 
Katrin Belschner Tel. 9799-28 Zi. 2.03 katrin.belschner@wolpertshausen.de 

Bauhof Wolpertshausen Tel. 0171/3089288 
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Pfarramt abzustimmen. An Samstagen, Sonn- und Feierta-
gen werden in der Regel aus organisatorischen und techni-
schen Gründen keine Beisetzungen durchgeführt. Bei der 
Gemeinde muss angegeben werden, ob ein Einzel-, Dop-
pel- oder Urnengrab gewünscht wird. Bei einem Sterbefall 
am Wochenende ist der Beerdigungstermin mit dem Pfarrer 
abzusprechen. Die Beerdigung ist jedoch frühestens am da-
rauffolgenden Dienstag möglich. Die Bestattungsgebühren 
richten sich nach der Friedhofssatzung der Gemeinde. 

6.  Träger müssen selbst organisiert werden. Für die Einsar-
gung ist ein Schreiner oder Bestattungsunternehmer zu 
verständigen, ebenso für den Transport zur Leichenhalle. 
Hat sich der Sterbefall auswärts ereignet, muss eine Über-
führung veranlasst werden (Schreiner oder Bestattungsun-
ternehmen). 

7.  Wenn die Angelegenheiten unter Punkt 1-5 erledigt sind, 
sollte die Traueranzeige erfolgen. Erst dann kann der Be-
erdigungstermin sicher feststehen. 

Nach der Beerdigung sollte Folgendes erledigt werden: 
-  Rentenversicherungsträger über den Tod des Rentenbe-

rechtigten informieren 
-  Das sogenannte „Sterbevierteljahr“ bei der Post beantragen 

(Witwe/Witwer kann evtl. die Rente des Verstorbenen in vol-
ler Höhe für 3 Monate erhalten) 

-  Hinterbliebenenrente für Ehegatten/Waisen bei der Stadtver-
waltung beantragen (bitte Termin vereinbaren) 

-  Das Sterbegeld bei der zuständigen Krankenkasse bean-
tragen 

-  Versicherungen/Mitgliedschaften des Verstorbenen kündigen 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Gemeindeverwal-
tung, Frau Schuller, Tel. 07904/9799-21 gerne zur Verfügung. 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Reinsberg 
Süd, 3. Änderung“ in Reinsberg  und seinen 
örtlichen Bauvorschriften im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB 
Der Gemeinderat Wolpertshausen hat am 03.03.2021 in öf-
fentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Reinsberg Süd, 3. 
Änderung“ in Reinsberg sowie die Satzung über die örtli-
chen Bauvorschriften zu diesem Bebauungsplan nach § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Maßgebend sind 
Bebauungsplan mit Textteil (planungsrechtliche Festsetzun-
gen) und Begründung sowie die Satzung über die örtlichen 
Bauvorschriften vom 16.09.2020, gefertigt vom Landratsamt, 
Fachbereich Kreisplanung. 
Der Bebauungsplan „Reinsberg Süd, 3. Änderung“ sowie die 
Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zu diesem Be-
bauungsplan treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 
10 Abs. 3 BauGB). 
Jeder kann den Bebauungsplan sowie die Satzung über die 
örtlichen Bauvorschriften einschließlich Begründung und Text-
teil beim Bürgermeisteramt während der üblichen Dienststun-
den einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der 
in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht inner-
halb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 

oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend 
gemacht worden ist. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie der Sat-
zung über die örtlichen Bauvorschriften ist im folgenden Kar-
tenausschnitt dargestellt. 
gez. Silberzahn 
Bürgermeister 
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Fälligkeit der Wasserzins- und Abwassergebühren 
Der 1. Vorauszahlungsbetrag der Wasserzins- und Ab-
wassergebühren ist am 31. März 2021 zur Zahlung fällig. 
Auf dem Jahresbescheid 2020 wurden die vierteljährliche 
(31.03; 30.06; und 30.09.2021) Vorauszahlungstermine und 
Vorauszahlungsbeträge festgesetzt. 
Sofern Sie der Gemeindekasse ein SEPA-Lastschriftmandat 
erteilt haben, wird der Betrag zum Fälligkeitstermin abge-
bucht. Alle anderen Zählungspflichtigen bitten wir um eine 
termingerechte Überweisung des zu zahlenden Betrages 
unter Angabe des Buchungszeichens (5.8888...). 
Wir bitten um Beachtung. 
  
Kontrollieren Sie Ihre Wasseruhren 
Es kommt immer wieder vor, dass bei der Jahresablesung 
ein erhöhter Verbrauch festgestellt wird, der durch einen 
Hausleitungsdefekt verursacht wurde. Deshalb unser Rat, 
kontrollieren Sie Ihren Wasserverbrauch mehrmals im Jahr, 
wir empfehlen einmal im Monat. 
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Bundesagentur für Arbeit  
Online-Veranstaltungen für Jugendliche am 23. und  
24. März 
Wunschberuf finden und wenn ja-wie viele? 
Wie finde ich meinen Wunschberuf? Oft ist das eine schwierige 
Frage für Jugendliche. Berufsberaterinnen und -berater der 
Arbeitsagentur zeigen, wie man nicht nur den Wunschberuf 
(oder mehrere) findet, sondern auch wie der Plan B ausse-
hen kann. Sie erklären, wie man herausfinden kann, was zu 
einem passt und warum es wichtig ist, Alternativen bei der 
Berufswahl miteinzubeziehen. Mit Live-Hack „CheckU“, dem 
Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit. 
Die Online-Veranstaltung findet am Dienstag, 23. März von 
15.00 bis 16.30 Uhr statt.  

Zukunft beginnt jetzt – Handwerker wissen was sie tun 
Im Handwerk mit seinen über 130 Ausbildungsberufen findet 
sich für jeden Schulabgänger, jede Leidenschaft und jedes Ta-
lent der passende Beruf mit zahlreichen Karrieremöglichkeiten. 
Trotz der Pandemie ist das Handwerk ein Garant für eine si-
chere Zukunft und Stabilität. Viele Betriebe sind nach wie vor 
auf der Suche nach interessierten jungen Menschen und dem 
passenden Nachwuchs. 
Wie eine Ausbildung auch während der Pandemie abläuft, wie 
man einen passenden Handwerksbetrieb findet und wer mit 
Rat und Tat zur Seite steht, erklärt die Sylvia Kotte-Mandel, 
Ausbildungsberaterin der Handwerkskammer. 
Die Online-Veranstaltung findet am Mittwoch, 24. März 
von 17.00 bis 18.00 Uhr statt. 

Die Veranstaltungen werden von der Agentur für Arbeit Schwä-
bisch Hall-Tauberbischofsheim im Rahmen der Reihe „Next 
Level- finde deinen Weg“ durchgeführt. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich: per E-Mail an Schwaebisch-
hall-Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de oder tele-
fonisch bei Susanne Ehrmann 0791 / 9758 321 oder Verena 
Kraus 09341 / 87 200. 
Die Veranstaltungen finden online mit einem kostenlosen, gut 
zu bedienenden Tool statt. Die Teilnehmenden benötigen ein 
internetfähiges Endgerät (Smartphone/Tablet/Laptop/Rech-
ner). Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmelde-
bestätigung mitgeteilt. 
Tipp: Wer einen Beratungstermin bei der Berufsberatung 
möchte, kann diesen per E-Mail SchwaebischHall.U25@ar-
beitsagentur.de (Jugendliche aus dem Landkreis Schwäbisch 
Hall und dem Hohenlohekreis) oder tauberbischofsheim.U25@
arbeitsagentur.de (Jugendliche aus dem Main-Tauber-Kreis 
und dem Neckar-Odenwald-Kreis) vereinbaren. Möglich ist 
auch eine telefonische Terminvereinbarung unter den Num-
mern 0800 4 5555 00 oder 0791 9758 444. Gerne kann auch 
ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden.

 
Veröffentlichung von Einwohnerdaten 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen  
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 
1. November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmun-
gen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte 
Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Aus-
wahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten 
gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die 
Person verstorben ist, diese Tatsache. 
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten über-
mittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu 

vernichten. Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Da-
tenübermittlung zu widersprechen. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr  
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informations-
material übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c 
Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. 
März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: Familienna-
men, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift. Die betrof-
fenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft  
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung 
aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesell-
schaften. Die Datenübermittlung umfasst auch die Familien-
angehörigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern 
von minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und 
Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburts-
ort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. 
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 
2 BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widerspre-
chen.  Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung ver-
hindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung 
wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfän-
ger bei der Übermittlung mitgeteilt. 
  
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium  
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bun-
desmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familienna-
men, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art 
des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Eheju-
biläum. Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß 
§ 12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung 
von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten 
Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. 
Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vorna-
men, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum 
und die Art des Jubiläums. Die betroffenen Personen, deren 
Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenüber-
mittlung zu widersprechen. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an  
Adressbuchverlage  
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmelde-
gesetz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 
den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwen-
det werden. 
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Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Sofern Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch ma
chen wollen, geben Sie bitte gegenüber der Meldebehörde 
eine entsprechende Erklärung ab.  Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt 
bis zu seinem Widerruf. 
Für weitere Auskünfte zur Datenübermittlung bzw. zum Wider-
spruchsrecht bzgl. der Weitergabe von Einwohnerdaten steht 
Ihnen gerne Frau Schuller, Tel. 07904 9799-21 zur Verfügung.

 
Schwäbischer Heimatbund
und Sparkassen belohnen 
Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften 
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Würt
temberg vorbildlich um den Erhalt traditioneller Land
schaftsformen kümmern, können sich um den Kultur land
schaftspreis 2021 bewerben. Einsendungen sind bis zum 
30. April möglich. 
„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturgeschich-
te unseres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen für den 
bewuss ten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. 
Sie stiften Identität und sind somit Teil der Zukunft unserer 
Heimat. Jeder, der sich um ihre Pflege sorgt, ist Vorbild und 
verdient öffent li che Aner ken nung“, erläutert Dr. Bernd Langner, 
Ge schäftsführer des Schwäbischen Heimat bun des, die Inten-
tion des mit über 10.000 Euro dotierten Preises. Besonderes 
Augenmerk richtet die Jury auf die Verbindung traditioneller 
Bewirtschaftungsformen mit innovativen Ideen, zum Beispiel 
zur Ver mark tung der Produkte und zur Öffent lichkeitsarbeit. 
Im Fokus stehen aber auch Streu obstwiesen, Weinberge in 
Steillagen, beweidete Wacholderheiden oder die gelun gene 
Rekultivierung eines Steinbruchs. 
Der mittlerweile traditionelle JugendKulturlandschaftspreis 
ist einer der Haupt preise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert 
sind. Das Preisgeld stellen der Spar kas sen verband Ba-
den-Württemberg sowie die Spar kas sen stiftung Umweltschutz 
zur Verfü gung. Der seit 1991 vergebene Kultur land schafts preis 
zeichnet Privatleute, Vereine und ehrenamtliche Initiativen aus, 
die sich seit min destens drei Jahren engagieren. Be werben 
können sich Teilnehmer aus dem Vereins gebiet des Schwäbi-
schen Heimat bun des, also den ehemals würt tem ber gi schen 
oder hohenzollerischen Teilen des Landes. 
Ein zusätzlicher Sonderpreis Kleindenkmale würdigt die 
Dokumentation, Sicherung und Restaurierung von Klein denk-
malen. Dazu können Gedenksteine, steinerne Ruhe bänke, 
Feld- und Wege kreu ze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie 
Wegweiser oder Feldunterstände gehören. Preiswürdig kann 
auch die inhaltliche Aufbereitung in Ge stalt eines Buches sein. 
Annahmeschluss für schriftliche Bewerbungen im Format DIN 
A4 ist der 30. April 2021. Kostenlose Broschüren mit den Teil
nah me bedin gungen und der Be schreibung preis gekrönter 
Projekte der Vorjahre sind beim Schwäbischen Heimat bund 
in Stutt gart sowie bei allen württembergischen Spar kas sen 
erhältlich. Sämtliche In for matio nen sind auch unter www.
kulturlandschaftspreis.de abrufbar. Die Ver lei hung findet im 
Herbst 2021 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung statt.

 
Landratsamt Schwäbisch Hall
Müllgebühren werden fällig 
Um Mahnungen und Verzugszinsen zu vermei-
den möchte das Amt für Abfallwirtschaft daran 
erinnern, dass die am 10.02.2021 verschickten 
Abfallgebührenbescheide am 27.03.2021 zur 

Zahlung fällig werden. 
Auf den Abfallgebührenbescheiden ist ein QR-Code aufge-
druckt. Mittels diesem lässt sich die Überweisung schnell und 
komfortabel erledigen. Der QR- Code beinhaltet die individuel-
len Informationen des Gebührenbescheides wie den Begüns-
tigten, die IBAN, den Swift-BIC und den Verwendungszweck 
(Vertrags- und KundenNr.). Bürger die eine entsprechende App 

ihrer Bank auf dem Smartphone oder Tablet installiert haben, 
können den Überweisungsvorgang einfach und schnell per 
Scan und sogar mobil online durchführen. 
 
Deckel zu bei der Restmüllabfuhr 
Nur normal befüllte Restmüllbehälter werden bei der Abfuhr 
verlässlich geleert. Geschlossene Deckel bei den Mülltonnen 
verhindern –gerade bei den sommerlichen Temperaturen– un-
angenehme Gerüche. Auch Verschmutzungen durch heraus-
fallenden Abfall können so vermieden werden. Zudem sind die 
geschlossenen Deckel ein wichtiger Aspekt im Arbeitsschutz 
für die Müllwerker, da sich überfüllte und zu schwere Behäl-
ter aus der Schüttung lösen und herunterfallen können. Auch 
durch herausfallende Abfälle besteht Verletzungsgefahr. Da die 
Gebühr für die Leerung der Müllgefäße sich nach dem Gefäß-
volumen richtet, gewährleistet ein geschlossener Deckel die 
Gebührengerechtigkeit und ist daher in der Abfallwirtschaft-
satzung des Landkreises vorgeschrieben. 
Wem die Tonnenkapazität gelegentlich nicht ausreicht, kann 
einen 60l Restmüllsack benutzen. Einmalige Mehrmengen 
von Restmüll zum Beispiel durch Feste oder Familienbesuch 
lassen sich am besten mit Hilfe des Restmüllgebührensackes 
bewältigen, die bei der Restmüllabfuhr mitgenommen werden. 
Erhältlich ist der Restmüllgebührensack auf allen Wertstoff-
höfen des Landkreises, im Landratsamt in Schwäbisch Hall 
und der Außenstelle Crailsheim sowie auf vielen Rathäusern. 
Quillt die Restmülltonne dauernd über, kann entweder eine 
größere Tonne gewählt werden oder, wenn schon die große 
Tonne genutzt wird, eine zweite Restmülltonne bei der Abfall-
wirtschaft des Landkreises angefordert werden. Oft hilft auch 
eine konsequentere Abfallsortierung. 
Infotelefon: 0791/ 755 – 8822 
  
Sommeröffnungszeiten der Entsorgungseinrichtungen des 
Landkreises ab 01. April 
Ab dem 01. April bis 31. Oktober 2021 gelten für einige Wert-
stoffhöfe und Baum- und Strauchschnittsammelplätze wieder 
die Sommeröffnungszeiten! 
Die Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen finden Sie auf 
der Homepage des Landkreises www.abfall-sha.de  hier un-
ter der Rubrik Abfallwirtschaft – Entsorgungsanlagen sowie in 
Ihrem aktuellen Abfallkalender oder über die Abfallinfo-App. 
Das Landratsamt bittet um Beachtung. 
  
Deutscher Innovationspreis für Klima und Umwelt 2022 
Bewerbungsphase startet 
Alle zwei Jahre zeichnet das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit Innovationen aus, die 
neue Wege zum Klima-/ und Umweltschutz aufzeigen. 
Auf die Gewinner wartet ein mit 25.000 Euro dotierter Innovati-
onspreis und eine öffentliche Prämierung der Projekte in Berlin. 
Ihre Innovation trägt dazu bei, Klima und Umwelt zu schüt-
zen? Jetzt bewerben und gewinnen! Bewerbungen online un-
ter www.iku-innopvationspreis.de oder auf dem Postweg an: 
Frauenhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI 
Kennwort IKU 
Breslauer Straße 48, 76139 Karlsruhe, iku@isi.frauenhofer.de 
Die Bewerbungsphase des IKU 2022 endet am 21. Juni 2021. 
Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen fin-
den Sie unter https://www.iku-innovationspreis.de/iku-info/
index.php 
  
Pflicht zum Tragen eines MundNasenSchutzes gilt auch 
für geimpfte Personen 
Seit dem 25.01.2021 ist das Tragen von medizinischen 
MundNasenSchutzmasken in bestimmten Bereichen in 
BadenWürttemberg Pflicht. Wer sich nicht an die Regeln 
hält, dem drohen Bußgelder.  
Um die Verbreitung des ansteckenderen Corona-Virus einzu-
dämmen, muss seit dem 25.01.2021 in bestimmten Bereichen 
ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dies 
gilt auch für bereits geimpfte Bürgerinnen und Bürger. 



Seite 6 Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Wolpertshausen vom 19. März 2021 Nummer 11

Das heißt, wer einkaufen geht oder in öffentlichen Verkehrs-
mitteln in Baden-Württemberg unterwegs ist, muss zur me-
dizinischen Mund-Nasen-Schutzmaske greifen. „Aus gege-
benem Anlass möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger des 
Landkreises Schwäbisch Hall noch einmal auffordern, die 
gültigen Hygienevorschriften und insbesondere auch die Re-
geln zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes 
einzuhalten. Dies gilt auch für bereits geimpfte Bürgerinnen 
und Bürger“, appelliert Landrat Gerhard Bauer. „Leider wird 
immer wieder berichtet, dass diese Vorschrift, beispielsweise 
auf den Wertstoffhöfen, missachtet wird. Aber auch dort gilt 
es eine medizinische Maske zum eigenen Schutz, aber auch 
zum Schutz der dort tätigen Mitarbeiter aufzusetzen.“ 
Die wichtigsten Informationen zur aktuellen Corona-Verord-
nung und zur Maskenpflicht erhalten Sie stets aktualisiert auf 
der Internetseite des Landes Baden-Württemberg: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-in-
fos-zu-corona/faq-corona-verordnung/#c110436 
Dort finden Sie unter anderem eine übersichtliche Zusam-
menstellung von Informationen zu besonders häufig gestell-
ten Fragen (FAQ) rund um die gegenwärtige Maskenpflicht. 

  
Frühjahrszeit ist Gartenzeit 
Die milden Temperaturen haben die Gartensaison eröff-
net und parallel dazu die Blumenläden und Gartenmärkte. 
Damit der Garteneinsatz zum Erfolgserlebnis wird und wie 
jeder im eigenen Garten oder auf dem Balkon die Arten-
vielfalt fördern kann, hat das Landratsamt wertvolle Tipps 
rund um Auswahl und Pflege für Garten- und Pflanzen-
liebhaber parat. 
Seit dem 08.März 2021 haben Gärtnereien, Blumenläden, 
Baumschulen, Garten-, Bau- und Raiffeisenmärkte in Ba-
den-Württemberg nach einer wochenlangen Schließung wie-
der vollumfänglich geöffnet. Unter Einhaltung der für den 
Einzelhandel geltenden Hygieneauflagen dürfen die Händler 
wieder ihr komplettes Sortiment anbieten. Das freut alle Ho-
bbygärtnerinnen und -gärtner, denn viele stehen schon in den 
Startlöchern um den Frühjahrsputz im Garten in Angriff zu neh-
men. Auch Terrasse und Balkon freuen sich über ein florales 
„Update“. Die Auswahl an Pflanzen in den Märkten ist groß 
und wirft oft Fragen zur Auswahl und Pflege auf. Nicht selten 
endet ein Kauf im Nachhinein im Frust, da die gepflanzten Blu-
men oder Sträucher sich als zu pflegeintensiv erweisen oder 
am dafür vorgesehenen Standort nicht gedeihen. 
Die Gartengestaltung erfordert eine gewisse Planung, hierbei 
empfiehlt es sich auf folgendes zu achten: wieviel Zeit habe 
ich für die Gartenpflege? Welche Wünsche und Bedürfnisse 
haben die Familienmitglieder an den Garten? Gibt es Kinder? 
Wenn ja, in welchem Alter sind sie? Je vielfältiger der Garten, 
umso interessanter ist er für Kinder und umso fantasievoller 
die Spiele. Eine kleine Wasserfläche am richtigen Platz bietet 
Lebensraum für Amphibien und Insekten und ermöglicht fas-
zinierende Beobachtungen. 
Ganz wichtig sind mehrere attraktive Sitzplätze an verschie-
denen Stellen. Oft reicht hier schon ein schöner Metallstuhl 
oder eine Holzbank. Sofern Sie auch noch an die Vögel denken 
und verschiedene, katzensichere Futterstellen und Nisthöh-
len aufhängen, können Sie Ihrem Garten im wahrsten Sinne 
des Wortes Flügel verleihen. Außerdem gibt es dann vom ge-
schaffenen Gartensitzplatz oder dem Wohnzimmer aus immer 
etwas zu beobachten. 
„Abgesehen von der Lust am Gärtnern kann tatsächlich jeder 
ohne großen Aufwand etwas zum Erhalt und zur Förderung 
der Biodiversität beitragen“, ermuntert Landrat Gerhard Bau-
er alle Naturfreunde. „Das ist tatsächlich gar nicht schwer“, 
bestätigt auch Esther Gronbach vom Bau- und Umweltamt 
des Landratsamtes Schwäbisch Hall und hat auch ein paar 
nützliche Tipps parat. „Schon durch die Pflanzung von robus-
ten Blütensträuchern wie weißblühenden Spiersträuchern, 
duftendem Bauernjasmin oder dem Schmetterlings- strauch 
sowie geeigneten heimischen Gehölzen wie Haselnuss oder 
Kornelkirsche, kann man die Artenvielfalt im eigenen Garten 

unterstützen. Blühende Kräuter und Wildblumen bieten Bie-
nen und Schmetterlingen Nektar und Pollen an und machen 
dadurch wiederum die Bestäubung vieler Pflanzen überhaupt 
erst möglich.“ Auch wer keinen Garten hat, kann auf dem Bal-
kon durch die Verwendung von blühenden Küchenkräutern 
wie Thymian, Lavendel, Bergbohnenkraut und Ysop einen 
kleinen Beitrag leisten, der zudem noch schmeckt. Selbst ein 
Blumentopf auf dem Balkonrand kann interessant für Vogel-
arten als Bruthilfe sein, wenn genügend Deckung durch die 
herauswachsende, verzweigte Pflanze besteht. 
Ebenfalls sind gesunde Böden wichtig für die Artenvielfalt. 
Deshalb sollte hier auf die richtige Fruchtfolge gesetzt wer-
den. Als Vor- oder Nachkultur im gleichen Jahr eignen sich 
Sorten mit kurzer Kulturzeit. Spinat ist beispielsweise eine 
gute Vorkultur für Karotten, Buschbohnen können auf dem 
abgeernteten Kartoffelfeld gesät werden und Feldsalat passt 
als Nachkultur von Kohlarten oder Zwiebeln, da er ziemlich 
kälteunempfindlich ist. 
Viele Händler bieten heute wieder Saatgut und Setzlinge fast 
vergessener Arten an. Eine unterschiedliche Bepflanzung des 
Gemüsebeets sorgt nicht nur für Abwechslung auf dem Teller, 
sondern hilft durch eine gut gewählte Fruchtfolge dabei, die 
Beete optimal zu nutzen. Generell sollte auf den Einsatz von 
Bioziden gänzlich verzichtet werden. 
Ein naturnaher Garten hat außerdem den Vorteil, dass er weni-
ger pflegebedürftig ist. Ersetzt man einen Teil der Rasenfläche 
durch heimische Wildblumen, punktet dies nicht nur bei der 
Optik und der Artenvielfalt, auch der Rasen muss weniger oft 
gemäht werden. So haben Gärtner und Gärtnerinnen zugleich 
mehr Zeit ihr Werk zu genießen. 
Wildblumenwiesen bieten zudem Lebensraum für Raupen, 
Käfer und weitere Insekten. „Durch wenig Aufwand lässt sich 
ein wahres Naturparadies schaffen“, motiviert Esther Gron-
bach. Der Anblick von farbenfrohen Blüten sorgt nicht nur für 
gute Laune, auch das Schnuppern an einem duftenden Früh-
lingsblüher ist für den Menschen sehr gesund. Die natürlichen 
Duftstoffe stimulieren das Gehirn und halten dadurch angeb-
lich sogar das Gedächtnis fit. 
„Damit die Gartenlust aber nicht schnell zum Gartenfrust wird, 
bitte ich alle Pflanzenfreunde beim Einkauf in den wieder er-
öffneten Märkten die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln 
einzuhalten“, so Landrat Gerhard Bauer. „Ich wünsche allen 
Pflanzenbegeisterten einen guten Start in die Gartensaison!“ 
Weitere nützliche Informationen und Tipps finden Sie hier:  
www.bluehende-landschaft.de 
www.durchgeblueht.de  
www.gartenakademie.de 
  
 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des  
Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Energiesparen im Frühling 
Mit cleveren Energiespartipps durch den Frühling! Sie wollen 
wissen, mit welchen Tipps Sie auch an schönen Frühlingstagen 
im Haushalt Energie sparen können? Das erfahren Sie hier: 
1. Effizient beleuchten 
Effiziente Lampen schonen die Geldbörse. Der Wechsel zu 
LEDs bedeutet in den meisten Anwendungsbereichen deut-
liche Energieeinsparungen. Wer das nun wieder länger wer-
dende Tageslicht nutzt, spart zusätzlich.  
2. Entkalkt 
Wer in Gebieten mit hartem Wasser wohnt, kennt das Problem 
verkalkter Wasserkocher oder Kaffeemaschinen. Jeder Milli-
meter Kalkablagerung auf den Heizstäben der Geräte lässt 
den Stromverbrauch um etwa acht Prozent steigen. Dagegen 
hilft regelmäßiges Entkalken mit Essig- oder Zitronensäure. 
3. Abgegrast 
Es braucht nicht unbedingt motorbetriebene Geräte, um den 
Garten frühjahrsfit zu machen. Bei kleineren Grundstücken ge-
nügen Harke, Rechen und mechanischer Spindelrasenmäher. 
Für größere Gärten lohnt sich der Umstieg vom Benzin- auf 
einen Elektromäher. Moderne Akkutechnik ermöglicht kabel-
loses Arbeiten. 
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Energieberatungen im Landkreis Schwäbisch Hall 
Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in privaten 
Haushalten helfen die Energieberatung der Verbraucherzent-
rale Baden-Württemberg und das energieZENTRUM: online, 
telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch. 
Die Berater:innen informieren anbieterunabhängig und indivi-
duell. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechen-
dem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr 
Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energie-
beratung.de oder unter 0800 809 802 400 (kostenfrei) oder 
direkt beim energieZENTRUM unter 07904 945 99 10. Die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 
  
  

Abfuhrtermine
Biomüll und Restmüll Mittwoch, 24. März 2021 
Papiertonne  Mittwoch, 24. März 2021 
Gelber Sack  Donnerstag, 15. April 2021 
Die Mülltonnen sowie die Gelben Säcke müssen ab 6.00 Uhr 
zur Abholung bereitstehen. 
Bitte achten Sie darauf, dass an Müllabfuhrtagen enge Zu-
fahrten und Wendeplatten nicht durch parkende Autos zu-
gestellt sind. 
  
  

Geburt 
• Zentgraf, Niklas,
 geb. am 19.02.2021 
 Sohn von Cornelia und Ingo Zentgraf 

Wir übermitteln unsere herzlichsten 
Glückwünsche. 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117 ist die neue Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst
Ab dem 27. Mai 2015 wird in Baden-Württemberg die bundes-
weit einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst - 116 117 - eingeführt. Diese kostenlose Rufnummer 
ersetzt die bisherige Nummer für den allgemeinärztlichen Be-
reitschaftsdienst. Die Rufnummern für fachärztliche Dienste 
(Kinder, HNO, Augen) bleiben weiter bestehen.
Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen 
Arzt brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde war-
ten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da. In 
Baden-Württemberg gibt es ein flächendeckendes Netz von 
Notfallpraxen, die Sie während der Öffnungszeiten ohne vor-
herige Anmeldung direkt aufsuchen können.
Eine Übersicht der Notfallpraxen finden Sie auf der Homepage 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg: http://
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/

Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in der 
Regel zunächst eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der 
nächstgelegenen Notfallpraxis und die Öffnungszeiten nennt. 
Falls Sie aus medizinischen Gründen einen Hausbesuch be-
nötigen, bleiben Sie in der Leitung.
Sie werden sodann an die zuständige Rettungsleitstelle wei-
tergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe 
leistet. Bei Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, Herzinfarkt, aku-
ten Blutungen oder Vergiftungen, alarmieren Sie bitte sofort 
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztetafel am Wochenende - ab 27.5.2015
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den gesamten Landkreis 
Schwäbisch Hall
116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei 
oder 0791/19 222 (DRK-Leitstelle)
werktags 18.00 bis 8.00 Uhr
Sa, So u. Feiertage  8.00 bis 8.00 Uhr

Zentrale Notfallpraxis am Diakonie-Krankenhaus, 
Schwäbisch Hall
Diakonie-Straße 10, Tel. 0791/753-4567
Sa, So, Feiertage 8.00 bis 22.00 Uhr durchgehend be-
setzt, Voranmeldung empfehlenswert.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notfalldienst an Wochenenden und Feier-
tagen wird zentral unter der Telefonnummer 0711-7877799 
bekannt gegeben.

Rettungsdienst
Bei lebensbedrohlichen Notfällen, wie Ohnmacht, Verdacht auf 
Herzinfarkt oder Schlaganfall, akuten Blutungen oder Vergif-
tungen, alarmieren Sie bitte unverzüglich den Rettungsdienst 
unter der Rufnummer 112

112 nur im Notfall anrufen
Extranummern für Krankentransporte

Die Nummern im Überblick
112 bei Feuer, Unfall oder medizinischem Notfall

(0791) 19 222 für Krankentransporte (wichtig mit Vorwahl)

Telefonseelsorge, 
Telefon 0800 111 0 111, jeden Tag, in Notfällen auch nachts, 
kostenfrei. 

Krankenpflegedienst Ilshofen-Wolpertshausen
Die Schwestern sind unter der Telefonnummer 07904/466 
(Anrufbeantworter) erreichbar.

Häusliche Kranken-
und Altenpflege
Pflegeteam Ilshofen
Telefon (0 79 04) 4 66

Bitte sprechen Sie auf unseren 
Anrufbeantworter, dieser wird 
mehrmals täglich abgehört. 
Wir rufen Sie gerne zurück.

Stark für andere
Evang. Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V.
Evang. Kirchenbezirk Schwäbisch Hall e.V.
Evang. Kirchengemeinden
Krankenpflegevereine
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Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
unter: 0152-06364980 oder 0152-06364983 
oder per E-Mail: info@wolpis0-100.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet: 
www.wolpis0-100.de

Beratung und Information zu allen Fra-
gen im Vor- und Umfeld von Pflege.
Neutral und kostenfrei.
Telefon: 0791/755-7888 
www.psp-sha.de

Apotheken-Notdienst
Samstag, 20. März 2021 
Apotheke in Roßfeld, Haller Str. 195 
Crailsheim (Roßfeld), Tel. (07951) 4730810 
Hessental-Apotheke, Grauwiesenweg 2/1 
Schwäbisch-Hall (Hessental) Tel. 0791) 930700 
Wald-Apotheke Mainhardt, Hauptstr. 38, 
Mainhardt, Tel. (07903) 2323 
 
Sonntag, 21. März 2021 
Flügelau-Apotheke, Gaildorfer Str. 76, 
Tel. (07951) 21121, 74564 Crailsheim (Altenmünster) 
Qmediko-Apotheke im Ärztehaus, Weilerwiese 5, 
Tel. (0791) 93741100, 74523 Schwäbisch Hall 

jeweils von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr am nächsten Tag   

Service- bzw. Störungsnummern der Netze BW:
Service: 0800-3629900
Störung Strom: 0800-3629477
Störung Gas: 0800-3629447

Apotheken-
Notdienstfinder

kostenfrei aus dem 
Festnetz

0800 0022 8 33

Handy max. 69 ct/min.

22 833

für TrAuernde Kinder, Jugendliche und deren Familien
Gartenstr. 13, 74653 Künzelsau-Gaisbach
Telefon 0700 - 11 22 44 77
Mail: info@lichtblick-tak.de
www.lichtblick-tak.de

Diakonie daheim
Sie benötigen zu Hause Hilfe - Wir bieten Ihnen an:
• häusliche Kranken- und Altenpflege
• ambulante Kinderkrankenpflege
• Familienpflege
• Verhinderungspflege zu Hause
•  hauswirtschaftliche Versorgung/Nachbarschaftshilfe
• Beratung

Blutspende auch während der Osterzeit  
dringend benötigt 
Ferien und Feiertage wirken sich direkt auf den Vorrat 
von Blut für Therapie und  Notfallversorgung aus. Des-
halb ruft der DRK-Blutspendedienst dazu auf,  jetzt Blut  
zu  spenden. Die Blutspende ist weiterhin notwendig,  er-
laubt und sicher. 

Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste immer 
wieder vor Herausforderungen. Aufgrund der begrenzten Halt-
barkeit von Blutpräparaten werden Blutspenden kontinuierlich 
benötigt. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit 
verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten 
Lebens sind Patienten dringend auf Blutspenden angewiesen. 
Für die Behandlung von Unfallopfern, Patientenmit Krebs oder 
anderen schwerenErkrankungen bittet Sie das DRK dringend 
um Ihre Blutspende. 

Dienstag , dem 30.03.2021   
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Roland-Wurmthaler-Halle, Gartenstraße 1 
74532 ILSHOFEN   
Hier geht es zur Terminreservierung: 
https://terminreservierung.blutspende.de/m/ilshofen-ro-
land-wurmthaler-halle   
Blutspende nur mit Online-Terminreservierung. Um in den 
genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwi-
schen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Warte-
zeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit 
vorheriger Online-Terminreservierungstatt.   
Blutspende.Mit Abstand sicher. Das DRK führt die Blutspen-
de unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbe-
hörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. 
Das Infektionsrisiko liegt daher weit unter dem . sonstiger“ 
Alltagssituationen! 
Spender werdengebeten nur zur Blutspendezu kommen, wenn 
sie sich gesund und fit fühlen. Spendewillige mit Erkältungs-
symptomne (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körper-
temperatur), sowie Menschen die Kontakt zu einem Coronavi-
rus-Verdachtsfallhatten oder sich in den letzten zwei Wochen 
im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende 
zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten Blutspende 14 Tage 
pausieren. 
Bei Fragen rund um die Blutspende steht Ihnen die kosten-
freie Service-Hotline unter 0800-11 949 11 zur Verfügung. 
Aktuelle Informationenfinden Sie uch unter: www.blutspen-
de.de/corona/ 
 

Evangelische 
Kirchengemeinde
Reinsberg

Pfarrbuckel 3, 74549 Wolpertshausen, Tel.:·07904/267
Pfarramt.Reinsberg@elkw.de

Samstag, 20. März 2021 
Start des Osterwegs 2021 in Reinsberg an der Peterskirche 
Sonntag, 21. März 2021 
10.30 Uhr Gottesdienst in Reinsberg mit Prädikantin Jasmin 

Laritz 
Montag, 22. März 2021 
17.30 Uhr Jungschar online 
Wer dabei sein möchte, kann sich gerne bei Angela Setzer 

unter 0157 84743443 melden. 



Nummer 11 Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Wolpertshausen vom 19. März 2021 Seite 9

Dienstag, 23. März 2021 
18.30 Uhr Teenkreis online 
Wer dabei sein möchte, kann sich gerne bei Dorothee Han-

selmann unter 0177 7779374 melden. 
Mittwoch, 24. März 2021 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht online 
Sonntag, 28. März 2021 
10.30 Uhr Gottesdienst in Reinsberg mit Pfarrer Stefan 

Schirrschmidt  
Kurzfristige Änderungen sind vorbehalten. Aktuelle In-
formationen finden Sie auf unserer Homepage oder in 
unseren Schaukästen. 
  
Osterweg in Reinsberg 
Als Kirchengemeinde Reinsberg freuen wir uns, dass es in die-
sem Jahr einen Osterweg in Reinsberg geben wird. Auf diesem 
ca. 3 km langen Weg können Sie die Stationen der Passions-
geschichte erleben. Das Ev. Jugendwerk SHA bietet diesen 
Osterweg als Alternative zu ihrem Ostergarten an, der leider 
aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht stattfinden kann. 
Start des Weges ist an der Peterskirche in Reinsberg. 
Der Osterweg ist ohne Anmeldung begehbar. Sie finden dort 
Handzettel mit der Wegbeschreibung und können sich direkt 
auf die Reise ins alte Jerusalem machen. 
Sie begleiten Jesus auf seinem schwersten Weg und erfah-
ren, warum diese alte Geschichte für uns heute noch Bedeu-
tung hat.
Wir freuen uns gemeinsam mit dem Evangelischen Jugend-
werk, wenn Sie sich zu dieser Reise einladen lassen. 
Der Osterweg kann vom 20.3. - 05.04.2021 besucht werden. 
Bitte besuchen Sie den Weg nur mit der zugelassenen Perso-
nenanzahl und halten Sie genügend Abstand zu anderen Besu-
cherinnen und Besuchern. Neben dem Osterweg in Reinsberg 
wird es auch in Gnadental und Mainhardt einen Weg geben. 
Start ist auch dort jeweils an der Kirche. 
Ihre Kirchengemeinde Reinsberg 
  

Evangelische Kirchengemeinden  
Obersteinach und Ruppertshofen

Sonntag, 21.März 
10.00 Uhr Gottesdienst vor der Kirche in Ruppertshofen 
11.00 Uhr Gottesdienst auf dem Dorfanger oder im Pfarr-

garten in Obersteinach 
Die Gottesdienste finden im Freien statt. 
Bitte tragen Sie eine FFP2- oder medizinische Maske.  
Falls der Inzidenzwert im Gemeindebereich Ilshofen am 
Freitagabend höher als 200 ist, muss der Gottesdienst lei-
der noch einmal ausfallen. (Die Inzidenzwerte der einzelnen 
Gemeinden im Landkreis werden auf der Seite: www.lrasha.
de täglich aktualisiert.) 
Im Lauf des Sonntags ist die Gottesdienstaufnahme auf un-
serer Homepage abrufbar.   
Donnerstag, 25.März 
20.00 Uhr Online-Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats 

Obersteinach über MS-Teams. Die Sitzung ist öf-
fentlich. Falls Sie teilnehmen möchten, wenden 
Sie sich bitte ans Pfarramt, damit wir Ihnen den 
Teilnahmecode zusenden können. 

  
Unsere Kirchen in Ruppertshofen und Obersteinach sind 
täglich geöffnet. Sie sind herzlich willkommen! 
  
 

Katholische 
Kirchengemeinde
Großallmerspann

Pfarrer Funk, Kirchstraße 11, 74532 Ilshofen-Großallmerspann, 
Tel.: 07904-8010, E-Mail: stjosef.grossallmerspann@drs.de

Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen verlangt das 
Gesundheitsamt eine vorherige Anmeldung zu allen Got-
tesdiensten.  
Die Anmeldung zum Gottesdienst kann entweder per E-Mail 
(stjosef.grossallmerspann@drs.de) oder telefonisch im Pfarr-
amt zu den Öffnungszeiten erfolgen (Tel. 07904 / 8010). Falls 
Sie eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, geben Sie bitte 
für evtl. Rückfragen auch Ihre Telefonnummer an. 
Die Anmeldung zum Gottesdienst am Donnerstag in Ils-
hofen muss bis spätestens dienstags, 12:00 Uhr erfolgen. 
Die Anmeldung zu den Gottesdiensten am Freitag und 
Sonntag in Großallmerspann muss bis spätestens don-
nerstags, 11:00 Uhr erfolgen. 
Öffnungszeiten Pfarramt: 
Di 8:00-12:00 Uhr / Mi 8:00-11:45 Uhr / Do 8:00-11:00 Uhr / 
Fr 8:00-11:45 Uhr   
Die Gottesdienste werden entsprechend der Schutzvor-
schriften abgehalten. Bitte bringen Sie Ihren medizini-
schen Mund-Nasen-Schutz mit.  
Als „medizinische Maske“ gelten sogenannte OP-Masken 
(Einwegmasken) oder auch Masken der Standards KN95/
N95 oder FFP2. 
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Freitag, 19. März 2021 
18.30 Uhr Großallmerspann: Rosenkranz 
19.00 Uhr Großallmerspann: Messfeier 
Sonntag, 21. März 2021 – 5. Fastensonntag 
09.15 Uhr Großallmerspann: Messfeier 
Misereor-Kollekte 
Donnerstag, 25. März 2021 
18.00 Uhr Ilshofen: Beichtgelegenheit mit Pfarrer Funk 
18.30 Uhr Ilshofen: Rosenkranz 
19.00 Uhr Ilshofen: Messfeier 
  
Voranzeige:  
Mittwoch, 31. März 2021 
18.00 Uhr Braunsbach: Ökumenischer Kreuzweg 
Beginn in der ev. Kirche. Bitte nur mit Voranmeldung bis spä-
testens Montag, 29.03.2021, 12.00 Uhr im Pfarramt (Tel. Nr. 
07904 / 8010) oder per E-Mail (werner.funk@drs.de) 
  
Liebe Kirchenmitgliederinnen und Kirchenmitglieder,  
wenn Sie die Kirchlichen Mitteilungen mit den Gottes-
diensten und Informationen aus dem Gemeindeleben noch 
nicht erhalten und diese aber kostenlos zugestellt bekom-
men möchten, melden Sie sich bitte im Pfarramt Großall-
merspann, Tel. 07904 / 8010.  
  
 
Süddeutsche Gemeinschaft Leofels
Wir haben morgens um 10.30 Uhr regelmäßig Gottes-
dienst- derzeit leider noch corona-bedingt ohne Kin-
derprogramm (nach voriger Anmeldung an Friedemann 
Bast, Tel.: 07904/944254, WICHTIG: „OP-Maske“ oder 
„FFP2-Maske“ verwenden!) 
  
Jungschar, Teenkreis und Jugendkreis „treffen“ sich nach 
wie vor online. 
  
Sie können oder wollen derzeit keinen Präsenzgottes-
dienst besuchen? Dann nehmen Sie doch die Andachten 
auf YouTube von unserem Gemeindepastor Karl-Hermann 
Schmeck, oder Bibel-TV, ERF-News, Alpha-Online u.v.m. 
wahr. 
  
So. 21.03.2021 
10.30 Uhr Gottesdienst 
So. 28.03.2021 
10.30 Uhr Gottesdienst 
18.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
Karfreitag, 02.04.2021 
15.00 Uhr Karfreitagsgottesdienst und bei Bedarf 
18.00 Uhr nochmals Gottesdienst 
  
Herzliche Grüße von Ihrer/Eurer SV Leofels  
  

Neuapostolische Kirche Ilshofen
Ludwigstraße 23 
  
Sonntag, 21.03.2021 
09.30 Uhr Gottesdienst  
Mittwoch, 24.03.2021 (voraussichtlich) 
20.00 Uhr Gottesdienst 

Eine Teilnahme kann nur unter den bekannten Sicherheits-
maßnahmen stattfinden. 
Es findet keine Sonntagschule für die Kinder statt. 
  
Zentrale Videogottesdienste finden jeden Sonntag um 9.30 
Uhr statt. 
Die Videogottesdienste können per Livestream auf dem You-
Tube-Kanal der Gebietskirche oder als Telefonübertragung 
miterlebt werden. 
Nähere Informationen unter nak-sued.de unter der Rubrik 
„Aktuelles“. 
  

Kreislandfrauen
Plastikfasten im Haushalt 
Fünf einfache Hausmittel er-
setzen die allermeisten Putz-
& Waschmittel. 

Im Bereich des Haushaltes kann am allermeisten Plastikmüll 
eingespart werden. Fünf simple Helfer können viele übliche 
Drogerieprodukte ersetzen:
• Waschsoda
• Natron
• Essig
• Kernseife
• Zitronensäure 
Selbst gemachte, natürliche Wasch- und Putzmittel wirken 
fast immer so gut wie konventionelle Produkte. Diese sind 
nebenbei noch viel umweltfreundlicher, plastiksparender und 
deutlich preiswerter. Im Internet und in vielen Büchern finden 
sich tolle und einfache Rezepte und Möglichkeiten, Wasch- 
und Putzmittel selbst herzustellen. Kleine Schritte, große 
Wirkung im Haushalt:
• Putzmittel selbst herstellen
• Verpackungen ein zweites Leben schenken  und sei es 

nur als Mülltüten
• Behältnisse von aufgebrauchten Reinigungsmitteln mit 

selbst hergestelltem Putzmittel auffüllen
• Altpapier & Zeitungen als plastikfreie Geschenkverpa-

ckung benutzen oder Faltschachteln als Geschenkebox 
basteln

• Spül & Geschirrtücher aus Baumwolle benutzen  z.B. 
aus gebrauchten Baumwollstoff Putzlappen zuschneiden

• Keine Spülmaschinentabs verwenden
• Waschsoda roh - der Alleskönner, eignet sich als:  Her-

dreiniger, reinigt Keramikspüle sowie fettige Oberflächen, 
Abflussreiniger, Rostentferner. Ansonsten ist er in vielen 
selbsthergestellten Wasch & Putzmitteln zu finden. 

„Selbermach“- Tipps: 
• Zitrus-Allzweckreiniger 
  aus 500g Zitronen  oder Orangenschalen und 500g Tafe-

lessig  in großem Gefäß 2-4 Wochen ziehen lassen. Wenn 
er sich dunkel verfärbt, ist er fertig. Bei Bedarf, Essig nach-
gießen, damit die Zitronenschalen immer bedeckt sind. Ab-
gießen, 1 Schuss Spüli  dazu, dient zur besseren Haftung 

• Geschirrspülmittel 
  2TL Natron, 2TL Waschsoda, 200ml kaltes Wasser, 20g Sei-

fenflocken, 200ml warmes Wasser und 100ml kaltes Wasser, 
Natron und Soda in 200ml kalten Wasser auflösen. Seifen-
flocken in 200ml warmen Wasser auflösen. Beide Flüssig-
keiten zusammenbringen und langsam 100ml kaltes Was-
ser darunter rühren. Abfüllen in z.B. alte Spülmittelflasche. 
Eignet sich auch hervorragend zur Reinigung der Küche 

• Scheuerpulver 
  50g Natron, 1El Zitronensäure & 1Tl Speisestärke mischen 

Trocken oder mit Wasser eingeweicht benutzen 
• WC-Pulver 
  30g Seifenflocken, 125g Zitronensäure (Pulver), 50g Wasch-

soda in Mixer zu feinem Pulver verarbeiten. 1 EL pro Putz-
vorgang benutzen ggf. vorher einwirken lassen 

BuchTIPP „Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie“ 
Bleiben Sie dabei – es lohnt sich und macht Spaß! 
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Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau 
Chronische Schmerzen seelisch besser bewältigen 
Rund 3,4 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter 
schweren chronischen Schmerzen. Mit dem Online-Ge-
sundheitstraining „Chronische Schmerzen“ unterstützt 
die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) betroffene Versicherte dabei, diese 
Situation seelisch besser zu bewältigen.
Auf ihr digitales Gesundheitsangebot macht die SVLFG an-
lässlich des Deutschen Schmerz- und Palliativtages auf-
merksam, der vom 9. bis 13. März als virtuelle Veranstal-
tung stattfindet. Das Online-Gesundheitstraining „Chronische 
Schmerzen“ wird in Kooperation mit dem GET.ON-Institut 
angeboten. Es beinhaltet sieben Lektionen mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten, zum Beispiel zu den Themen Kontrolle 
und Akzeptanz. Die Teilnehmer haben regelmäßig Kontakt zu 
einem persönlichen Coach und werden so aktiv durch das 
Training begleitet. Online-Gesundheitstrainings bieten den 
Vorteil, dass Betroffene sie zeitlich und örtlich unabhängig 
in Anspruch nehmen können. Auch für Menschen, denen es 
schwer fällt, um Hilfe zu bitten oder die anonym bleiben wollen, 
können Online-Trainings eine Lösung sein. Weitere Details und 
die Teilnahmevoraussetzungen finden sich auf der Internet-
seite www.svlfg.de/gleichgewicht. Interessierte können sich 
auch telefonisch unter 0561 785-10512 an die SVLFG wenden. 
Informationen zum virtuellen Deutschen Schmerz- und Palli-
ativtag stehen im Internet unter www.dgschmerzmedizin.de. 

  Rückenschule 
LKK übernimmt Kosten für ausgewählte Kurse 
Zum Tag der Rückengesundheit am 15. März weist die So-
zialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) darauf hin, dass sie als Landwirtschaftliche 
Krankenkasse (LKK) unter anderem auch die Kosten für 
Rückenschulkurse übernimmt. 
Die LKK möchte die Bewegung ihrer Versicherten allgemein 
fördern und gewährt ihnen daher Maßnahmen zur Reduzierung 
von Bewegungsmangel und zur Verringerung gesundheitlicher 
Risiken durch gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme. 
Die angebotenen Gesundheitskurse sind auf der Internetsei-
te der SVLFG unter www.svlfg.de/gesundheitskurse-finden 
zu finden. 
Auch der Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) rät 
dazu, die Rückengesundheit zu fördern und gibt in diesem 
Zusammenhang folgende Tipps:
• Vermeiden Sie Stress, denn er erhöht die Muskelspannung.
• Trainieren Sie Ihre Muskeln und Faszien regelmäßig.
• Wechseln Sie möglichst oft Ihre Körperhaltung.
• Heben und Tragen Sie rückenfreundlich.
• Halten Sie Balance zwischen Belastung und Erholung. Dau-

erbelastung verspannt die Muskeln.
• Bleiben Sie bei Rückenbeschwerden locker.
• Gestalten Sie Ihr Umfeld ergonomisch.
• Treiben Sie regelmäßig Gesundheitssport.
• Bleiben Sie achtsam und entspannt
Der diesjährige Tag der Rückengesundheit steht unter dem 
Motto „Kein Bock auf Rücken? Entdecke Rückenschule 2.0!“. 
Informationen hierzu finden sich auf seiner Internetseite des 
BdR unter www.bdr-ev.de. 
  
Evang. Bauernwerk in Württemberg e. V.  
Hohebucher Hofübergabeseminar 
Das diesjährige Hohebucher Hofübergabeseminar findet, Co-
rona bedingt online, an folgenden drei Abenden statt: 12., 14. 
und 16. April 2021 jeweils um 20 Uhr. Das Angebot richtet 
sich an Hofübergeber, Hofübernehmer und weichende Erben, 

Männer und Frauen. Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen 
Fragen der Teilnehmer sowie umfassende Informationen durch 
Fachreferenten. Die Leitung haben Veronika Grossenbacher 
und Angelika Sigel vom Evang. Bauernwerk. Als Referenten 
sind beteiligt: Steuerberater Berndt Eckert und Helmut Bleher 
vom Bauernverband Schwäbisch Hall–Hohenlohe–Rems. Die 
Kosten betragen 65 € / Haushalt. 
Information und Anmeldung: Ländliche Heimvolkshochschule 
Hohebuch, Gerhild Petsos, 74638 Waldenburg, Tel: 07942 / 
107-80, Fax: -20, g.petsos@hohebuch.de. www.hohebuch.de 
  
Netze BW mit anspruchsvollem  
Umwelt-Gütesiegel zertifiziert 
Die Netze BW setzt ein weiteres Zeichen für Nachhaltigkeit: 
Der größte Strom- und Gasnetzbetreiber in Baden-Württem-
berg hat seine Betriebsabläufe jetzt auch nach dem europäi-
schen EMAS-Standard bewerten lassen. Vor kurzem erfolgte 
die Übergabe der Urkunde. Dem Unternehmen ist der verant-
wortungsvolle Umgang mit Natur und Umwelt sehr wichtig, 
das bestätigt nun auch dieses Gütesiegel. 
Mit dem „Eco Management and Audit Scheme“ (EMAS) un-
terstützt die Europäische Union Unternehmen dabei, ihre Um-
weltleistung permanent zu verbessern. Im Vergleich zu ande-
ren Zertifizierungen wie der DIN EN ISO 14001 ist EMAS noch 
detaillierter. Das dreitägige Audit umfasste neben EMAS auch 
die Rezertifizierung des Umweltmanagementsystems nach 
ISO 14001 und eine Überprüfung des Energiemanagement-
systems nach ISO 50001. 
  
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg  
Reisen in der Pandemie 
Tipps für die Urlaubsplanung
• Ob Reisende in der Pandemie kostenfrei stornieren können, 

hängt von Details ab.
• Wer kurz vor Reisebeginn bezahlt, verringert das finanzi-

elle Risiko.
• Bei Pauschalreisen ist der Preis über eine Versicherung 

abgesichert.
Reiseplanung in Corona-Zeiten ist eine Herausforderung. 
Wenn die gebuchte Reise ausfällt, ist es für Verbraucher:in-
nen schwer, ihre Rechte durchzusetzen. Viele haben schlechte 
Erfahrungen mit Reiseunternehmen gemacht und wollen sich 
jetzt besser absichern, denn gerade in der Reisebranche sind 
Vorauszahlungen an der Tagesordnung. Zum Weltverbraucher-
tag am 15. März 2021 informieren die Verbraucherzentralen 
darüber, worauf Verbraucher:innen achten sollten, wenn sie 
während der Pandemie eine Reise buchen. Auf einer Website 
haben die Verbraucherzentralen umfassende Informationen 
zusammen gestellt. Die Verbraucherzentralen informieren zu-
dem in Online-Vorträgen. 
Kurz vor der ersten Urlaubssaison sind Verbraucher:innen in 
der Zwickmühle. Nach einem Jahr voller Einschränkungen 
ist die Reiselust groß, aber schlechte Erfahrungen und Unsi-
cherheit über die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie 
machen die Entscheidung schwierig. 
In der Pandemie haben viele Reiseunternehmen beim Kri-
senmanagement versagt. Die Folge: Kunden mussten nach 
dem Ausfall ihrer gebuchten Reisen bis zu ein Jahr auf die 
Erstattung ihrer Vorauszahlungen warten. Etliche haben bis 
heute keine Rückzahlung erhalten. Die Pandemie hat deut-
lich gemacht, dass die Reise- und Flugbranche strukturelle 
Mängel aufweist. 
Rechtliche Lage ist undurchsichtig 
„Die rechtliche Situation der Verbraucher gegenüber Reiseun-
ternehmen ist kompliziert und in vielen Punkten ungeklärt. So 
sind Urlauber beispiels weise bei einer Pauschalreise besser 
abgesichert als bei einzeln gebuchten Flügen oder Übernach-
tungen“, erläutert Oliver Buttler, Experte für Reiserecht bei der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ob Reisende in der 
Pandemie kostenfrei stornieren können, hängt von Details ab. 
Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes spielen dabei eine 
Rolle, ebenso Tarifbedingungen von Fluggesellschaften oder 
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der Unternehmens sitz des Vertragspartners. Bei der Planung 
und Buchung von Reisen in der Pandemie können sich Ver-
braucher:innen gegen Verluste besser absichern, wenn sie 
Einzelheiten beachten. 
Vorauszahlungen vermeiden 
Wer spontan bucht und kurz vor Reisebeginn bezahlt, verrin-
gert das finanzielle Risiko. Wichtig dabei ist eine klare schrift-
liche Regelung für den Fall, dass die Reise durch Einschrän-
kungen unmöglich oder stark erschwert wird – zum Beispiel 
bei Lockdown, Beherbergungsverboten oder Ausgangssper-
ren am Reiseziel. Viele Betroffene hatten sich im ver gangenen 
Jahr beschwert, weil Ferienhausanbieter trotz geschlossener 
Grenzen bis zu 100 Prozent des Mietpreises verlangten. 
Pauschalreisen bieten mehr Sicherheit 
Bei Pauschalreisen ist der Preis über eine Versicherung des 
Reiseveranstalters abgesichert. Dies muss das Unternehmen 
mit einem Sicherungsschein bei der Buchung nachweisen. 
Erst dann dürfen Veranstalter oder Reisebüros eine Anzahlung 
verlangen. Für Individualreisen gibt es diesen gesetzlichen In-
solvenzschutz nicht. „Wer nur einen Flug buchen will, tut das 
am besten direkt bei der Airline und zahlt per Kreditkarte. Falls 
die Airline Insolvenz anmeldet, besteht so eine größere Chance 
auf Erstattung“, empfiehlt Buttler. Voraussetzung ist, dass die 
Kreditkartengesellschaft ein Chargeback-Verfahren anbietet. 
Wichtige Fragen vor der Buchung klären 
Vor einer Reisebuchung sollten Urlauber wissen, wie die Si-
tuation am Urlaubsziel in der Pandemie aussieht. Ist das Rei-
seziel als Risikogebiet eingestuft, gelten Einschränkungen? 
Hilfreich bei der Vorbereitung sind die Reisehinweise und die 
App ‚sicher reisen‘ des Auswärtigen Amtes. Wichtig ist au-
ßerdem der Überblick, wann welche Vorauszahlungen fällig 
werden und welche Stornierungsmöglichkeiten im Vertrag fest-
gehalten sind. Bei diesen wichtigen rechtlichen Fragen sollten 
sich Verbraucher:innen nie auf mündliche Zusagen verlassen. 
Entscheidend ist, was im Vertrag steht. 
Informationen für Verbraucher/innen 
Die Verbraucherzentralen haben auf ihrem Online-Portal um-
fassende Informationen und Tipps zu Reisen in der Pan-
demie zusammengestellt, zu finden unter www.vz-bw.de/
node/56846. In kostenfreien Online-Vorträgen informieren 
die Verbraucherzentralen bundesweit über das Thema „Rei-
sen in der Pandemie“. Die Referenten sprechen Risiken und 
Fallbeispiele an und geben Tipps für eine vorausschauende 
Reiseplanung. Am 10.3.2021 findet außerdem die Onlineve-
ranstaltung „Vorkasse - Verbraucher ohne Schutz beim Rei-
sen“ statt. Mehr Infos und finden Sie auf vz-bw.de/vorkasse. 
  

Handwerkskammer Heilbronn-Franken 
Aller Ehren wert: Mitarbeiterjubiläen im Februar 
Sie sind unverzichtbar für Handwerksbetriebe: Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die ihren Arbeitgebern jahrzehnte-
lang treu bleiben. Folgende Personen erhielten im Februar für 
ihren Einsatz und ihre Loyalität von der Handwerkskammer 
Heilbronn-Franken eine Ehrenurkunde: 
25 Jahre
• Vladimir Kajdanovic, Fräser, beschäftigt bei PreTec GmbH 

& Co. KG in Pfaffenhofen
• Ulrich Schmidt, Architekt, beschäftigt bei Bauunternehmung 

Böpple GmbH in Heilbronn
• Volker Spieß, LKW-Fahrer, beschäftigt bei Fertighaus WEISS 

GmbH in Oberrot 
Weiterbildung ist und bleibt wichtig 
Auch während der Pandemie gibt es interessante Ange-
bote für Handwerker 
Derzeit können im Bildungs- und Technologiezentrum der 
Handwerkskammer Heilbronn-Franken (BTZ) nicht so viele 
Weiterbildungskurse stattfinden, wie sonst üblich. Einzelne 
Kurse können, so der Stand Anfang März, vermutlich im Früh-
jahr stattfinden. Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Ange-
bot an Web-Seminaren, das die baden-württembergischen 
Handwerkskammern gemeinsam auf die Beine gestellt ha-

ben. Betriebe sollten die Gelegenheit nutzen, auch jetzt ihre 
Mitarbeiter fit zu machen. 
Kurse und Vorträge im BTZ 
•   Online-Kompetenztag: Digitalisierung in der Metallfertigung 

am 19.03.2021 
•  Sachkundelehrgang Asbest am 23./24.03.2021 
•  Arbeitsrecht im Handwerksbetrieb am 25.03.2021 
•   Vorbereitungskurs für die Ausbildereignungsprüfung, Be-

ginn am 29.03.2021 
•  Geprüfter Betriebswirt (HwO), Beginn am 21.05.2021 
Bequem von Zuhause aus 
Die Handwerkskammern in Baden-Württemberg bieten außer-
dem Web-Seminare zu unterschiedlichen Themen an. Die Be-
rater der Kammern sowie externe Experten haben eine Vielzahl 
an kostenfreien Seminaren vorbereitet. Eine Auswahl: Stress 
besser bewältigen, Mitarbeiter gut führen, Ausbildungsabbrü-
che vermeiden, Unternehmensnachfolge regeln. Für sämtli-
che Bereiche der Unternehmensführung gibt es interessante 
Angebote. Handwerker können bequem im Büro oder von 
Zuhause aus daran teilnehmen. Benötigt wird lediglich ein 
PC oder ein Tablet. Über einen Chat können den Referenten 
direkt Fragen gestellt werden. 
Weitere Informationen: 
Jochen Rieschl, Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Tele-
fon 07131 791-2704, E-Mail: Jochen.Rieschl@btz-heilbronn.de 
www.hwk-heilbronn.de/veranstaltungen 
www.hwk-heilbronn.de/kurse 
  

Verband katholisches Landvolk  
Kreuzwegandacht in Assamstadt 
Der Verband Katholisches Landvolk im Dekanat Mergentheim 
und die Pfarrgemeinde Assamstadt laden am Sonntag, 28. 
März 2021 um 14:00 Uhr zu einer Kreuzwegandacht ein. Treff-
punkt ist die neue Katholische Kirche in Assamstadt (Kreu-
zweg zum Steffelskirchle). Bei schlechtem Wetter findet der 
Kreuzweg in der neuen Kath. Kirche statt. Diakon Michael 
Raditsch wird den Kreuzweg mit uns gehen. 
Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. 
Wir laden alle Interessierten herzlich ein.   
„Dem Leben vertrauen – Gott vertrauen“  
Am Samstag, den 26. Juni 2021 findet, zwischen 9:00 Uhr 
15:00 Uhr in Oberkessach im katholischen Gemeindehaus 
ein Besinnungstag  des Landvolks statt. Er steht unter dem 
Thema: „Dem Leben vertrauen – Gott vertrauen“ 
Durch den Tag führt Renate Bertsch-gut, Religionspädagogin. 
Anmeldung und nähere Auskünfte bei Ulrich Keilbach, Ober-
kessach, Tel. 07943/ 663 
Unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Vorschriften. Teilneh-
merzahl begrenzt.   
Bergwanderung auf der 1502 m hohe Alpe Gund in den 
Allgäuer Alpen Freitag 25.06. – Samstag 26.06.2021 
Wandern macht glücklich und das vor allem in den Bergen. 
Unser Treffpunkt ist am Freitag, den 25.06.21 um 14 Uhr auf 
dem Parkplatz der Talstation der Mittagbahn bei Immenstadt 
(bitte einige Euro Parkgebühr und 13 € für die Sesselliftgebühr 
einplanen). Ab der Bergstation werden wir den Höhenweg 
(ca. 3 Stunden Fußweg) zur Alpe Gund laufen. Dort werden 
wir ein Abendessen einnehmen und auch übernachten (Ma-
tratzenlager und Zimmer). Am nächsten Tag geht es von der 
Alpe Gund aus auf den Stuiben (1749 m) und danach erfolgt 
der Abstieg über die Alpe Mittelberg und das Immenstädter 
Horn nach Immenstadt. Auf der Sennalpe Mittelberg gibt es 
Gelegenheit, Käse einzukaufen. Herr Manfred Mader über-
nimmt die Leitung. Die Kosten inklusive Frühstück und Über-
nachtung im Matratzenlager € 35,- oder im Zimmer (2- oder 
3-Bett) € 39 pro Person zuzüglich Kosten für Abendessen. Die 
Bettenanzahl ist begrenzt. 
Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Anmeldung 
bitte bis Fr. 21. Mai 2021 an E-Mail: vkl@landvolk.de oder te-
lefonisch 0711/9791-4580. 


